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Saite: 1

Auf Grund des § 132 des Baugesetzbuches - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom
8. Dezember 1986 (BGBI 1 S. 2253) in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Frei-
staat Bayern — GO - ) erlasst die Gemeinde Segnitz folgende

Erschliel3ungsbeitragssatzung

§l
Erhebung des Er schlielungsbeitr ages

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeck-
ten Aufwandes fir Erschlief3ungsanlagen er-
hebt die Gemeinde Erschlief3ungsbeitrage
nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
(88 127 ff.) sowie nach Mal3gabe dieser Sat-
zung.

§2
Art und Umfang der Erschlief3ungsanlagen

(1) Beitragsfahig ist der Erschlief3ungsauf-
wand:
|. fUr die 6ffentlichen zum Anbau bestimmten
Stral3en, Wege und Platze (§ 127 Abs. 2 Nr. 1
BauGB) in
bis zu einer Stra-
Renbreite (Fahr-
bahnen, Radwege
und Gehwege) von
1. Wochenendhausgebieten mit einer Ge-
schossflachenzahl bis 0,2 70m
2. Kleinsiedlungsgebieten mit einer Ge-
schossflachenzahl bis 0,3 10,0 m
bei einseitiger Bebaubarkeit 85m
3. Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht
unter Nr. 2 fallen, Dorfgebieten, reinen
Wohngebieten, allgemeinen Wohngebie-
ten, Mischgebieten
a) mit einer Geschossflachenzahl

bis 0,7 14,0m

bei einseitiger Bebaubarkeit 105m

b) mit einer Geschossflachenzahl tber

0,7-1.0 18,0 m

bei einseitiger Bebaubarkeit 125m

¢) mit einer Geschossflachenzahl tber

1,0-1,6 20,0 m

d) mit einer Geschossflachenzahl

Uber 1,6 23,0m

4. Kerngebieten, Gewerbegebieten und Son-
dergebieten

a) mit einer Geschossflachenzahl

bis 1,0 20,0 m

b) mit einer Geschossflachenzahl Gber

10-16 23,0m
c) mit einer Geschossflachenzahl Gber
16-2.0 25,0m
d) mit einer Geschossflachenzahl

Uber 2,0 27,0m

5. Industriegebieten
a) mit einer Baumassenzahl

bis 3,0 23,0m
b) mit einer Baumassenzahl Uber

3,0-6,0 25,0m
C) mit einer Baumassenzahl

Uber 6,0 27,0m

[1. fr die offentlichen, aus rechtlichen oder
tatsachlichen Grinden mit Kraftfahrzeugen
nicht befahrbaren V erkehrsanlagen inner-
halb der Baugebiete (z. B. Fu3wege,
Wohnwege; 8 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)
bis zu einer Breitevon5m

[11. fUr die nicht zum Anbau bestimmten, zur
Erschlief3ung der Baugebiete notwendigen
Sammelstral3en innerhalb der Baugebiete
(8 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) his zu einer
Breite von 27 m

V. fur Parkflachen,

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im
Sinnevon Nr. | und Nr. 111 sind, bis zu einer
weiteren Breite von 5 m,

b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. | und
Nr. [11 genannten Verkehrsanlagen, aber nach
stadtebaulichen Grundsédtzen innerhalb der
Baugebiete zu deren Erschlief3ung notwendig
sind, biszu 15 v. H. aler im Abrechnungsge-
biet (8 5) liegenden Grundstticksflachen,

V. fir Grinanlagen mit Ausnahme von Kin-
derspielplétzen

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im

Sinnevon Nr. | bisNr. 111 sind, bis zu einer

weiteren Breite von 5 m,

b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. | bis

Nr. 11 genannten Verkehrsanlagen sind, aber
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nach stadtebaulichen Grundsédtzen innerhalb
der Baugebiete zu deren Erschlief3ung not-
wendig sind, biszu 15 v. H. der im Abrech-
nungsgebiet (8 5) liegenden Grundstiicksfl&
chen,

VI. fUr Immissionsschutzanlagen.

(2) Zu dem Erschliefungsaufwand nach Abs.
1 Nr. | bisNr. V gehtren insbesondere Kos-
ten fur

a) den Erwerb der Grundflachen,

b) die Freilegung der Grundflachen,

c) die erstmalige Herstellung des Stral3enkér-
pers einschlief3lich des Unterbaues, der Befes-
tigung der Oberflache sowie notwendiger Er-
hoéhungen oder Vertiefungen,

d) die Herstellung von Rinnen sowie der
Randsteine,

€) die Radwege,

f) die Blrgersteige,

g) die Beleuchtungseinrichtungen,

h) die Entwasserungseinrichtungen der Er-
schlief3ungsanlagen,

i) den Anschluss an andere Erschliefl3ungsan-
lagen,

j) die Ubernahme von Anlagen als gemeindli-
che Erschliefsungsanlagen,

k) die Herstellung von Béschungen, Schutz-
und Stitzmauern.

(3) Der ErschliefRungsaufwand umfasst auch
den Wert der von der Gemeinde aus ihrem
Vermdgen bereitgestellten Flachen im Zeit-
punkt der Bereitstellung.

(4) Der ErschliefRungsaufwand im Rahmen
des Abs.1 umfasst auch die Kosten, die fir
die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt
einer Bundes-. Staats- oder Kreisstral3e ent-
stehen, die Uber die Breiten der anschlief3en-
den freien Strecken hinausgehen.

(5) Soweit Erschlief3ungsanlagen im Sinne
des Abs.1 als Sackgassen enden, ist fir den
erforderlichen Wendehammer der Aufwand
bis zur zweifachen Gesamtbreite der Sackgas-
se beitragsfahig.

§3
Ermittlung des beitragsfahigen
ErschlieBungsaufwandes

(1) Der beitragsfahige Erschliefl3ungsaufwand
(8 2) wird nach den tatsachlichen Kosten er-
mittelt.

(2) Der beitragsfahige Erschliefl3ungsaufwand
wird fUr die einzelne Erschlief3ungsanlage
ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend
von Satz 1 den beitragsfahigen Erschlief3ungs-
aufwand fur bestimmte Abschnitte einer Er-
schlief3ungsanlage oder diesen Aufwand fir
mehrere Anlagen, die fur die Erschlief3ung der
Grundstuicke eine Einheit bilden, ermitteln.

(3) Die Aufwendungen fur Ful3wege und
Wohnwege (8 2 Abs. 1 Nr. Il), fur Sammel-
stralken (§ 2 Abs. 1 Nr. 111), fiir Parkfl&chen (§
2 Abs. 1 Nr. VD), fur Grinanlagen (8 2 Abs.
1 Nr. Vb) und fir Immissionsschutzanlagen
(8 9) werden den zum Anbau bestimmten
Stral3en, Wegen und Pldtzen, zu denen sie von
der Erschlief3ung her gehtren, zugerechnet.
Das Verfahren nach Satz 1 findet keine An-
wendung, wenn das Abrechnungsgebiet (8 5)
der FuR3- und Wohnwege, der Sammelstral3en,
Parkflachen, Grinanlagen oder Immissions-
schutzanlagen von dem Abrechnungsgebiet
der Stral3en, Wege und Pléatze abweicht; in
diesem Fall werden die Ful3- und Wohnwege,
die Sammelstrai3en, Parkflachen, Griinanlagen
und Immissionsschutzanlagen selbststéndig
als Erschlief3ungsanlagen abgerechnet.

84
Gemeindeanteil

Die Gemeinde trégt 10 v. H. des beitragsfahi-
gen Erschlief3ungsaufwandes.

§5
Abrechnungsgebiet

Die von einer ErschliefRungsanlage erschlos-
senen Grundstiicke bilden das Abrechnungs-
gebiet. Wird ein Abschnitt einer Erschlie-
[3ungsanlage oder eine ErschliefRungseinheit
abgerechnet, so bilden die von dem Abschnitt
der Erschlieffungsanlage bzw. Erschlief3ungs-
einheit erschlossenen Grundstticke das Ab-
rechnungsgebiet.
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§6
Verteilung des beitragsfahigen
ErschlieBungsaufwandes

(1) Bei zuldssiger gleicher Nutzung der
Grundstticke wird der nach 8 3 ermittelte Er-
schlief3ungsaufwand nach Abzug des Anteils
der Gemeinde (8 4) auf die Grundstiicke des
Abrechnungsgebiets (8 5) nach den Grund-
stuicksflachen verteilt.

(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (8 5) eine
unterschiedliche bauliche oder sonstige Nut-
zung zuldssig, wird der nach 8 3 ermittelte Er-
schlief3ungsaufwand nach Abzug des Anteils
der Gemeinde (8 4) auf die Grundstiicke des
Abrechnungsgebiets (8 5) verteilt, in dem die
Grundstiicksflachen mit einem Nutzungsfak-
tor vervielfacht werden, der im Einzelnen be-
tragt:

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und ge-
werblich oder sonstig nutzbaren Grundsti-
cken, auf denen keine oder nur eine unterge-

ordnete Bebauung zuldssig ist 1,0,
2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuziig-
lich je weiteres Vollgeschoss 0,3.

(3) Als Grundstiicksflache gilt:

1. bei Grundstiicken im Bereiche eines Be-
bauungsplanes die Flache, die der Ermittlung
der zulassigen Nutzung zugrundezulegen ist,
2. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder
die erforderlichen Festsetzungen nicht enthdlt,
die tatsachliche Grundstiicksfléche bis zu ei-
ner Tiefe von 50 m, gemessen von der Er-
schlief3ungsanlage zugewandten Grenze des
beitragspflichtigen Grundstiicks. Reicht die
bauliche oder gewerbliche Nutzung Uber diese
Begrenzung hinaus, so ist die Grundstiickstie-
fe mal3gebend, die durch die hintere Grenze
der Nutzung bestimmt wird. Grundstiicksteile,
die lediglich die wegeméldige Verbindung zur
Erschliefungsanlage herstellen, bleiben bei
der Bestimmung der Grundstiickstiefe unbe-
ricksichtigt.

(4) Beitragspflichtige Grundstiicke, die ohne
bauliche Nutzungsméglichkeit oder die mit
einer untergeordneter baulichen Nutzungs-
maoglichkeit gewerblich oder sonstig genutzt
werden oder genutzt werden dirfen, werden
mit 0,5 der Grundstticksflache in die Vertei-
lung einbezogen.

(5) Als zulassige Zahl der Geschosse gilt die

im Bebauungsplan festgesetzte hdchstzulassi-

ge Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebau-

ungsplan nur eine Baumassenzahl aus, gilt als

Geschosszahl die Baumassenzahl, geteilt

durch 3,5. Bruchzahlen werden auf die

néchstfolgende volle Zahl aufgerundet.

(6) Ist im Einzelfall eine grél3ere Geschoss-

zahl zugelassen oder vorhanden, so ist diese

zugrundezulegen.

(7) Grundstuicke, auf denen nur Garagen oder

Stellplétze zuldssig sind, gelten als einge-

schossig bebaubare Grundstiicke. Bei mehr-

geschossigen Parkbauten bestimmt sich der

Nutzungsfaktor nach der Zahl ihrer Geschos-

.

(8) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, fur

die ein Bebauungsplan weder die Zahl der

Vollgeschosse noch die Baumassenzahl fest-

setzt, ist

1. bei bebauten Grundstiicken die Zahl der
tatsachlich vorhandenen,

2. bel unbebauten, aber bebaubaren Grund-
stiicken die Zahl der auf den Grundstticken
der ndheren Umgebung Gberwiegend
vorhandenen V ollgeschosse mal3gebend.

(9) Ist eine Geschosszahl wegen der Beson-
derheiten des Bauwerks nicht feststellbar,
werden je angefangene 3,5 m Hohe des Bau-
werks as ein Vollgeschoss gerechnet.

(10) Werden in einem Abrechnungsgebiet (8
5) aulRer Uberwiegend gewerblich genutzten
Grundstticken oder Grundstiicken, die nach
den Festsetzungen eines Bebauungsplansin
einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet
liegen, auch andere Grundstiicke erschlossen,
so sind fur die Grundstiicke in Kern-, Gewer-
be- und Industriegebieten sowie fir die
Grundstticke, die tberwiegend gewerblich
genutzt werden, die in Absatz 2 genannten
Nutzungsfaktoren umje 50 v. H. zu erhdhen.
Als Gberwiegend gewerblich genutzt oder
nutzbar gelten auch Grundstiicke, wenn sie
Uberwiegend Geschéfts-, Buro-, Praxis-, Un-
terrichts-, Heilbehandlungs- oder dhnlich ge-
nutzte Raume beherbergen oder in zuléssiger
Weise beherbergen dirfen.

(11) Fur Grundstticke, die von mehr as einer
Erschliefungsanlage im Sinne des § 127
Abs.2 Nr. 1 BauGB erschlossen werden, ist
die Grundstuicksfl&che bei Abrechnung jeder
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Erschliefungsanlage nur mit zwel Dritteln an-

zusetzen.

Dies gilt nicht,

1. wenn ein Erschlief3ungsbeitrag nur fir eine
Erschliefungsanlage erhoben wird und
Beitrage fur weitere Anlagen zu deren
erstmaligen Herstellung weder nach dem
geltenden Recht noch nach vergleichbaren
friheren Rechtsvorschriften erhoben wor-
den sind oder erhoben werden,

2. fur Grundstiicke in Kern-, Gewerbe und
Industriegebieten sowie fir Grundstiicke,
die Uberwiegend gewerblich genutzt wer-
den.

(12) Fur Grundstticke, die zwischen zwel Er-

schlief3ungsanlagen liegen, gilt Absatz 11 ent-

sprechend, wenn der geringste Abstand zwi-
schen den Erschlief3ungsanlagen nicht mehr
als 50 m betragt.

87
K ostenspaltung

Der Erschlief3ungsbeitrag kann fur

den Grunderwerb,

die Freilegung,

die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen,
die Radwege,

die Burgersteige zusammen oder einzeln,
die Sammelstral3en,

die Parkflachen,

die Grunanlagen,

. die Beleuchtungseinrichtungen,

10 die Entwasserungseinrichtungen
gesondert erhoben und in beliebiger Reihen-
folge umgelegt werden, sobald die Mal3nah-
me, deren Aufwand durch Teilbetrédge ge-
deckt werden soll, abgeschlossen worden ist.
Diesen Zeitpunkt stellt die Gemeinde fest.

CoNoou~wWNE

§8
Merkmale der endgiltigen Herstellung der
ErschliefRungsanlagen

(1) Die zum Anbau bestimmten Stral3en, We-
ge und Platze sowie Sammelstral3en und Park-
flachen sind endgultig hergestellt, wenn sie
die nachstehenden Merkmale aufweisen:

1. eine Pflasterung, eine Asphalt-, Teer-, Be-
ton- oder dhnliche Decke neuzeitlicher
Bauweise mit dem technisch notwendigen
Unterbau,

2. Stral3enentwasserung und Beleuchtung,
3. Anschluss an eine dem offentlichen Ver-
kehr gewidmete Straf3e.
(2) Burgersteige und Radwege sind endgtiltig
hergestellt, wenn sie eine Abgrenzung gegen
die Fahrbahn und gegeneinander sowie eine
Befestigung mit Platten, Pflaster, Asphaltbe-
lag oder eine dhnliche Decke in neuzeitlicher
Bauweise mit dem technisch notwendigen
Unterbau aufweisen.
(3) Grunanlagen sind endgtiltig hergestellt,
wenn I hre Flachen gartnerisch gestaltet sind.
(4) Zu den Merkmalen der endgiltigen Her-
stellung der in den Absétzen 1 mit 3 genann-
ten Erschlief3ungsanlagen gehtren ale Mal3-
nahmen, die durchgefiihrt werden missen,
damit die Gemeinde das Eigentum oder eine
Dienstbarkeit an den fur die Erschlief3ungsan-
lage erforderlichen Grundstticken erlangt.

§9
I mmissionsschutzanlagen

Art, Umfang, Verteilungsmalistab und Her-
stellungsmerkmale von Anlagen zum Schutz
von Baugebieten gegen schadliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-lmmis-
sionsschutzgesetzes werden durch erganzende
Satzung im Einzelfall geregelt.

§10
Voraudleistungen

Im Fall des § 133 Abs. 3 BauGB kénnen Vor-
ausleistungen bis zur Héhe des voraussichtli-
chen Erschlief3ungsbeitrages erhoben werden.

§11
Ablésung des Er schlief3ungsbeitr ages

Der Erschlieffungsbeitrag kann im Ganzen vor
Entstehung der Beitragspflicht abgelost wer-
den (8 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein
Rechtsanspruch auf Ablésung besteht nicht.
Die Hohe des Abldsungsbetrages richtet sich
nach der Hohe des voraussichtlich entstehen-
den Erschlief3ungsbeitrages.
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§12
I nkr afttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer
amtlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschlies-
sungsbeitragssatzung vom 02.10.1978 aul3er
Kraft.

Segnitz, 04.04.1988
GEMEINDE SEGNITZ
Fischer, Erster BUrgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Vorstehende Satzung wurde am 08.04.1988 in der Geschéftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft
Marktbreit zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln der
Gemeinde Segnitz hingewiesen. Die Anschlége wurden am 12.04.1988 angeheftet und am
02.05.1988 wieder abgenommen.

Marktbreit, 05.05.1988
Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit
|.A. Baumeister, Leiter der Geschéftsstelle

07.08.03 N:\0 Verfassung Verwaltung\02\Ortsrecht\634.000 Erschl.BeitrSeg.doc



	Erhebung des Beitrages 
	Art und Umfang der Anlagen
	Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes
	Gemeindeanteil
	Abrechnungsgebiet
	Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes
	Kostenspaltung
	Merkmale
	Immissionsschutzanlagen
	Vorausleistungen
	Ablösung des Erschließungsbeitrages
	Inkrafttreten

